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• Körperschaften öffentlichen Rechts umfassen im Abgabenrecht alle 
juristischen Personen öffentlichen Rechts, wie zB

− öffentlich-rechtliche Anstalten, Stiftungen, Fonds

− Gebietskörperschaften

− gesetzlich anerkannte Kirchen und Religionsgemeinschaften

− gesetzliche Interessensvertretungen

− Sozialversicherungsträger

− Körperschaften öffentlichen Rechts auf Grund landesgesetzlicher 
Vorschriften sind zB Freiwillige Feuerwehren und
Feuerwehrverbände

• Unterscheidung zwischen Hoheitsverwaltung und Betriebe 
gewerblicher Art

• Hoheitsbereich

− jener Tätigkeitsbereich, der auf die Erfüllung öffentlich-rechtlicher 
Aufgaben gerichtet ist

− befreit von unbeschränkter Steuerpflicht kraft Gesetzes und nicht 
auf Grund der Erfüllung der §§ 34 ff BAO

• Betrieb gewerblicher Art (BgA) einer KöR ist jede Einrichtung einer KöR, 
die

− wirtschaftlich selbständig ist und

− ausschließlich oder überwiegend einer nachhaltigen 
privatwirtschaftlichen Tätigkeit von wirtschaftlichem Gewicht und

− der Erzielung von Einnahmen dient

− Vorschriften der §§ 34 BAO sind anwendbar

Freiwilligenpauschale

Freiwilligenpauschale für Körperschaften öffentliches Recht (KöR)
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• weder der Gesetzestext noch die Erläuterungen zur Regierungsvorlage 
enthalten Aussagen zur Freiwilligenpauschale im Fall von KöR

• Klarstellungen und die Auslegung der Finanzbehörden bleiben 
abzuwarten

• es kommen somit derzeit die allgemeinen Grundsätze zur Anwendung

− Betriebe gewerblicher Art einer KöR können gemeinnützig sein, 

− wenn nach der Rechtsgrundlage und der tatsächlichen 
Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 
Zwecke iSd §§ 34 ff BAO verfolgt werden.

− Auszahlung des Freiwilligenpauschales in diesem Fall 
steuerbegünstigt möglich

Beispiel 11:

• Ehrenamtliche Lehrpersonen unterstützen beim Unterricht an einer 
öffentlichen Schule.

• Da es sich bei öffentlichen Schulen von KöRs um eine Hoheitstätigkeit 
handelt, und idR damit kein BgA begründet wird, kann kein 
Freiwilligenpauschale ausbezahlt werden.

Beispiel 12:

• Eine KöR führt eine Nachhilfeeinheit, die einen BgA begründet.

• Dient der BgA sowohl nach der Rechtsgrundlage als auch nach der 
tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützigen Zwecken iSd §§ 34 BAO kann das Freiwilligenpauschale 
steuerbegünstigt ausbezahlt werden.

Freiwilligenpauschale

Freiwilligenpauschale für Körperschaften öffentliches Recht (KöR)
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